
R Bundesministerium
des Innern,für Bau
und Heimat

Bundesministeriumdes Innern,für Bau und Heimat,11014 Berlin

███ HAUSANSCHRIFT
███ ████ Alt-Moabit140

██████ █ 10557Berlin

████ ██████ POSTANSCHRIFT

11014Berlin

TEL +4930 18 ███████
FAX +4930 18 ██████

IFG@bmi.bund.de
Betreff: Informationsfreiheitsgesetz www.bmi.bund.de

Bezug: Ihr Antragvom 20. Mai 2020
Aktenzeichen: ZII4-13002/4#2454

Berlin,27. Mai 2020

Seite 1 von 2

Sehr █████ ███ █████

mit E-Mail vom 20. Mai 2020 beantragenSie auf Grundlagedes Informationsfrei-

heitsgesetzes(IFG)die Übersendung
des Protokolls der Sitzungvon Expertenüber die Folgender Corona-Pandemie,die

am 26. Februar 2020 stattfand.

Ihre Anfragestützen Sie maßgeblichauf folgendenArtikel:

https://www.tagesschau.de/inland/corona-ausbruch-deutschland-rekonstruktion-
101.html

Ihr Antragwird nach 8 3 Nr. 4 IFG abgelehnt.

Begründung:
Nach 83 Nr. 4 IFG besteht der Anspruchauf Informationszugangnicht,wenn die In-

formation einer durch Rechtsvorschrift oder durch die AllgemeineVerwaltungsvor-
schrift zum materiellen und organisatorischenSchutz von Verschlusssachen geregel-
ten Geheimhaltungs-oder Vertraulichkeitspflichtoder einem Berufs- oder besonde-

ren Amtsgeheimnisunterliegt.
Beider in Ihrer Fragestellunggenannten Sitzunghandelt es sich um die Sitzungdes

gemeinsamen Krisenstabes des BMI und des BMG. Dieser hat am 26. Februar 2020

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFTIngeborg-Drewitz-Allee4, 10557 Berlin

VERKEHRSANBINDUNG$ + U-Bahnhof Hauptbahnhof



Berlin,27.05.2020
Seite 2 von 2

getagt.Aufgabedes Krisenstabesist unter anderem die Beratung,die Information
und die Unterstützungder Bundesregierungsowie die Koordinierungeineseinheitli-
chen Vorgehensder Bundesressorts bei der Pandemiebekämpfungund derÖffent-
lichkeitsarbeit.

Das Protokoll der Sitzungvom 26. Februar 2020ist als Verschlusssache,„VS - Nur
für den Dienstgebrauch“,nach &2 Absatz 2 Nr. 4 VerschlusssachenanweisungBund

eingestuftund fällt damit unter den Ausnahmetatbestand des $ 3 Nr. 4 IFG. Das Pro-
tokoll darf nur Personen zugänglichgemacht werden, die aufgrundihrer Dienstpflich-
ten von diesem Kenntnis haben müssen und ist nicht für die Öffentlichkeitbestimmt.
Eine Veröffentlichungdes Protokolls kann dazu führen,das zukünftigeBeratungen
im Krisenstab beeinträchtigtwerden. Die Einstufungals Verschlusssache wurde aus

Anlass des Antrages nochmals überprüftund wird im Ergebnisunverändert aufrecht-
erhalten.

Aus diesem Grundist eine Herausgabedes Protokolls der Sitzungdes Krisenstabes
am 26. Februar 2020 abzulehnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegendiesen Bescheid kanninnerhalb eines Monats nachBekanntgabeWiderspruchbeim Bundes-
ministerium des Innern,für Bau und Heimat (BMI),erhoben werden. Der Widerspruchkannschriftlich
oder zur Niederschrift beim Bundesministerium des Innern,für Bau und Heimat,Alt-Moabit 140 in
10557 Berlin,oder elektronisch

1. mit einer qualifiziertenelektronischen Signaturversehen durch E-Mail, an die E-Mail-Adresse

Poststelle@bmi.bund.de,oder

2. durch eine De-Mail mit der Versandart nach 8 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes an die
De-Mail-Adresse Poststelle@bmi-bund.de-mail.de

erklärt werden.

Mit freundlichen Grüßen

█ █████

████

Hinweis zum Datenschutz

Bei der Bearbeitungwurden bzw. werden von Ihnen personenbezogeneDatenverarbeitet.

Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grundlageverarbeitet werden, ist abhängigvon Ih-

rem Anliegenund den konkreten Umständen. Weitere Informationen hierzu und überIhre Betroffe-

nenrechte finden Sie unter https://www.bmi.bund.de/DE/service/datenschutz/daten-
schutz _node.htm! auf der Internetseite des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat.


